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101 Ia 332

57. Auszug aus dem Urteil vom 26. November 1975 i.S. Walther gegen Staatsanwaltschaft und Kassations-
gericht des Kantons Zürich
Regeste (de):
Art. 4 BV, rechtliches Gehör.

Wer in einer Eingabe an ein Gericht verschiedene Adressen angibt, hat nicht Anspruch darauf, dass die Zu-
stellung der Gerichtsurkunden an alle aufgeführten Adressen erfolgen muss, sondern nur, dass sie an eine
derselben vorzunehmen ist.

Regeste (fr):
Art. 4 Cst., droit d’être entendu.

Celui qui, dans une écriture adressée à un tribunal, indique plusieurs adresses, peut prétendre, non pas que
la notification des actes judiciaires soit faite à toutes les adresses indiquées, mais qu’elle ait toujours lieu à
l’une de ces adresses.

Regesto (it):
Art. 4 Cost., diritto di essere sentito.

Chi, in uno scritto inviato ad un tribunale, indica più indirizzi, non può pretendere che la notificazione deg-
li atti giudiziari intervenga a tutti gli indirizzi indicati, bensì soltanto che essa abbia luogo a uno di esse.

Erwägungen ab Seite 332
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Aus den Erwägungen:

3. Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer Inhaber des Postfaches 3304, 8023 Zürich, ist und in seinen
Eingaben diese Adresse angegeben hat. Es trifft auch zu, dass er in den Eingaben an die Bezirksanwaltschaft
Zürich vom 20. und 25. September 1973 neben seiner Postfachadresse noch die Adresse seiner Mutter ange-
geben hat. In allen späteren Eingaben an die Bezirksanwaltschaft und das Bezirksgericht wurde jedoch nur
noch die Postfachadresse genannt. Wer in einer Eingabe an ein Gericht eine bestimmte Adresse angibt, bekun-
det, dass ihm sämtliche gerichtlichen Schriftstücke an diese Adresse gesandt werden können. Wer gleichzeitig
verschiedene Adressen nennt, hat nicht Anspruch darauf, dass die Zustellung an alle aufgeführten Adressen
erfolgen muss, sondern nur, dass sie an eine derselben vorzunehmen ist. Der Adressat hat dafür zu sorgen, dass
ihn die Sendungen über die angegebenen Adressen erreichen, und die Behörden dürfen sich darauf verlassen,
dass er die hiefür erforderlichen Vorkehren trifft, insbesondere dann, wenn er in absehbarer Zeit mit einer Zu-
stellung rechnen muss (BGE 101 Ia 8 /9 E. 2, BGE 91 II 152, BGE 90 I 275). Der Beschwerdeführer
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musste, nachdem er die Durchführung des ordentlichen Verfahrens beantragt hatte, damit rechnen, in nächster
Zeit Zustellungen, welche dieses ordentliche Verfahren betrafen, zu erhalten. Er hatte somit entsprechende Vor-
kehren zu treffen, damit er über die von ihm angegebene Postfachadresse auch ständig erreicht werden konnte.
Nachdem der Beschwerdeführer seit dem 4. April 1974 in seinen Eingaben an die Bezirksanwaltschaft und an
das Bezirksgericht stets nur die Postfachadresse Zürich angegeben hatte, war nicht nach weiteren Zustellungs-
möglichkeiten zu forschen. Mit der zusätzlichen öffentlichen Vorladung hat die zustellende Gerichtsinstanz
alles getan, was ihr zuzumuten war. Eine Verweigerung des rechtlichen Gehörs liegt nicht vor, und die Be-
schwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet.
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